
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/1/30 2Ob2430/96h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1997

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Auch die Leasingraten eines Personenkraftwagens sind den xen Haushaltskosten zuzurechnen, wenn das Fahrzeug

zur Befriedigung der Bedürfnisse der anderen Haushaltsangehörigen verwendet wurde. Dies gilt jedoch nicht für den

in den Leasingraten enhaltenen "Kaufpreisanteil".

Entscheidungstexte

2 Ob 2430/96h

Entscheidungstext OGH 30.01.1997 2 Ob 2430/96h

Schlagworte

Auto, Pkw, Kfz
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